
 
 

 
 
 
 
 
 

Bauamt Grüsch, 01.04.2008 

Hauskehricht Sammelstellen 

Sammelstelle Prada 
 

Holz 

Sammelstelle Armenhausplatz 
 

Sammelstelle Au 
 

 
 
 Hauskehricht- Container Überlandquart 

Sammelstelle Dorfplatz 
 

Sammelstelle Salätschis 
 

Sammelstelle Arälia 
 



„Regionale Abfallbewirtschaftung -  
Für ein sauberes Tal für Einheimische und Gäste“
  

Wichtige Informationen:     Gebindearten und Preise: (Regionalverband Pro Prättigau) 

 
Der private Hauskehricht darf seit 1.11.2001 nur noch in den offiziellen Kehrichtsäcken 
(„Prättigauer Sack“) entsorgt werden. Folgende Gebindearten zu folgenden Preisen stehen zur Verfügung: 

17 l-Sack, Rollen à 10 Stück Fr. 9.-- (10 x Fr. -.90)
35 l-Sack, Rollen à 10 Stück Fr. 18.-- (10 x Fr. 1.80)
60 l-Sack, Rollen à 10 Stück Fr. 30.-- (10 x Fr. 3.--)
110 l-Sack, Rollen à 5 Stück Fr. 27.-- (5 x Fr. 5.40)

Für die Landwirtschaft besteht auch die Möglichkeit, Futtermittelsack-Marken zur Entsorgung des 
anfallenden Kehrichts in Futtermittelsäcken (Volumen 60 Liter) zu erwerben. Der Preis pro 
Futtermittelsackmarke beträgt analog zum 60 l-„Prättigauer Sack“: 

1 Bogen à 10 Futtermittelsackmarken = Fr. 30.-- (10 x Fr. 3.--)

Die Sperrgutentsorgung hat seit 1.11.2001 folgendermassen zu erfolgen. Sperrgüter bis zu einem 
Volumen von 100 x 60 x 60 cm sowie max. 25 kg müssen mit einer Sperrgutmarke versehen werden. 
Grössere Sperrgüter bis zu einem Ausmass von 2 x 1 x 1 m sowie max. 50 kg gilt es, mit 2 
Sperrgutmarken zu versehen. Die Preise für die Sperrgutmarken betragen: 

1 Bogen à 10 Sperrgutmarken = Fr. 88.-- (10 x Fr. 8.80)

D. h. Sperrgüter von max. 100 x 60 x 60 cm und max. 25 kg sind mit einer Sperrgutmarke à Fr. 10.-- zu 
versehen. Beim grösseren Volumen (max. 2 x 1 x 1 m, max. 50 kg) müssen 2 Sperrgutmarken à Fr. 10.-- 
angebracht werden (total Fr. 20.--). Kleinsperrgut (100 x 60 x 60 cm, max. 25 kg) kann mit der 
ordentlichen Kehrichtabfuhr (analog Kehrichtsäcke) mitgegeben werden. Betreffend Entsorgung der 
über das Ausmass von 100 x 60 x 60 cm, max. 25 kg, hinaus gehenden Sperrgüter bitten wir Sie, die 
jeweiligen Publikationen der Regionsgemeinden zu beachten. 

Gewerbekehricht darf weiterhin lose in 800 l-Containern entsorgt werden. Wird der Kehricht 
ungepresst im Container deponiert, ist der volle Container vor der Abfuhr mit einer blauen 
Containerplombe zu versehen. Verfügt der Gewerbebetrieb über eine Kehrichtpresse und presst (Kehricht 
gepresst) dieser Betrieb den Kehricht im Container zusammen, muss am Container vor der Abfuhr eine 
rote Containerplombe angebracht werden. Die Preise für die Containerplomben betragen: 

Containerplombe blau (Gewerbekehricht ungepresst) Fr. 35.--/Plombe
Containerplombe rot (Gewerbekehricht gepresst) Fr. 70.--/Plombe

Die Plomben können einzeln oder in Gittern à 10 Plomben erworben werden. 

Private Containerbesitzer (Hauskehricht von Ein- oder Mehrfamilienhäusern) dürfen in ihren Containern 
nur offizielle Gebührensäcke entsorgen (Containerplomben nur für Gewerbe). Sämtliche Container 
(von Privaten und des Gewerbes) müssen mit den offiziellen Abfallcontainer-Klebern versehen sein. 
Andernfalls werden diese nicht geleert. Die Kleber sind auf den Gemeindeverwaltungen zu beziehen. 

Verkaufsstellen:

Sämtliche Gebindearten können überall in der Region bei den Grossverteilern (Coop, Denner, Spar) – 
Coop jedoch nur Kehrichtsäcke – oder bei den Detaillisten (Volg, Lagrischa etc.) erworben werden. 
  
Sie können sich die wichtigsten Dokumente der Abfallbewirtschaftung als PDF- Dateien unter 
www.propraettigau.ch / Tätigkeit / Abfallbewirtschaftung/ herunterladen und ausdrucken.  

 


